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Auch durch dieſes Stück ſoll da au Wittelsbach und deſſen ruhmwürdige
weibliche), reiche  2 Coſtüm und eine große Bühne ſind zur Aufführung nothwendig.Vergangenheit erherr cht verden 77⁰ ſind dreiundzwanzig Rollen Lrei

—  2——  — patriotiſche In Oeſterreich kann von Schulkindern
mit entſprechender Abänderung9 gut gebraucht werden: Feſtſpiel 3  für Oeſter
reichs Jugend zur Feier der ſilbernen Hochzeit Ihrer und
Majeſtäten Franz Joſef und Eliſabeth 2 pri 1879
Von Wilhelm Pailler. Korb un inz 8 1 Seiten. Preis 2 kr

2 Pf

Jubelhochzeit dadurch begehen, daſs ſie die Bilder des Kaiſers und der Kaiſerin
N alt Mehrere Kinder verabreden, ſie wollten den Tag der kaiſerlichen

reich verziert aufſtellen und ſich 5 einem lebenden Bilde Uum ſie gruppieren,
coſtümiert und die einzelnen Stände darſtellend. Der nöthige ara iſt ehr
einfach und kann das Stück un jedem Locale aufgeführt werden Rollen ünf— Knaben, drei en, mehrere Kinder mit ſtummen Rollen Das orwor gibt
die nöthigen Anleitungen.

Beſtimmungen des bayeriſchen Itaates über ver

ſchiedene ichul Angelegenheiten.
Von Eduard Stingl, Präſes mn Straubing (Bayern).

Durch mittelfränkiſchen vom Dee 1888 werden
die Schullehrer de Kreiſes Mittelfranken angewieſen, mit thren
Schülern die Penſa der vorhergehenden Claſſen zu repetieren.

Durch niederbayeriſchen vom 17 Januar iſt
ein leues Formular 3u den Verleſe⸗ und Würdigungsliſten an  —  2
geordnet. Dasſelbe iſt zunächſt für den Gebrauch uIn Landſchulen
eſtimmt; die In den Stadtſchulen und In arkt⸗ und Landſchulen
mit Stadt⸗Schulordnung verwendeten Formulare ſind entſprechend
zu ergänzen, beziehungsweiſe 3 berichtigen. Das Formular ſelbſt iſt
abgedruckt Im niederbayeriſchen Kreisamtsblatt 1889 S 2.

Die unterfränkiſche R.⸗ März 1889 erklärt, daſs
für Erſteommunicanten und Firmlinge eine außerordentliche B
freiung vom Schulbeſuche nicht eingeräumt ſei und daſs demnach
dieſelben ſowo vor als nach dem eſttage den Unterricht regelmäßig
3u beſuchen aben

eEe vom Auguſt 1889 beſtimmt: Die im Alter
der Sonn⸗ und Feiertagsſchulpflicht ſtehenden Jünglinge, we die
fünfte Claſſe einer öffentlichen Lateinſchule oder den vierten Ur
einer Realſchule mit Erfolg beſucht aben, ſind Beſuche der
Sonn— und Feiertagsſchule unbeſchadet der Verpflichtung
zum Beſuche des öffentlichen Religions⸗Unterrichtes (Chriſtenlehre)

befreit. Dieſelben werden jedo In diſciplinärer Beziehung wie
Sonn⸗ und Feiertagsſchüler behandelt, unterliegen ſohin dem Verbote
des Beſuches von Wir

äuſern

⁴ ohne gehörige u und des Be
Uches von öffentlichen
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5 Schneeräumen auf dem Kirchen— und Schulwege
A  Ku:  D  —. der anerkannten Eigenſchaft eines eges als Kirchen⸗ und
Schulweg blg ſe daf auf demſelben, ſowei EL dieſen Zwecken
ient, die für Gemeindewege geltenden Rechtsgrundſätze zur An
wendung 3u kommen haben Das Schneeräumen und die Aufſtellung

Schneezeichen auf den Gemeindewegen aber bildet einen Beſtand⸗
El der den Gemeinden nach Art 38 der diesrheiniſchen Gemeinde—
Ordnung obliegenden Wegunterhaltung. aher hat das Schneeräumen
und die Aufſtellung von Schneezeichen jene Gemeinde vorzunehmen,
innerhalb deren Markung der Weg legt, nicht jene Gemeinde, In
deren Intereſſe das Schneeräumen und Aufſtellen von Schneezeichen
geſchie (V.⸗G.⸗H.⸗Entſch. vom 2 December 1888.))

Hinſichtli der außerordentlichen U N ETL ſt ü U nu NI 8
Unterrichts-Stiftungen trifft die unterfränkiſche
2¹ Januar folgende Anordnungen:

Eingaben un außerordentliche Unterſtützung dürfen niemals unmittelbar,
ſondern nur durch Vermittlung der königlichen Local⸗Schulinſpectionen, bezw
der königlichen Diſtricts⸗Schulinſpectionen und Bezirksämter (unmittelbare Stadt.
magiſtrate) die Regierung eingereicht werden

Außerordentliche und augenblickliche Nothſtände abgerechnet, ſollen die
Geſuche im onate December bei der königlichen Regierung einlaufen.

In jedes hier (bei der Regierung) einkommende Geſuch muſs von den
äußeren Behörden gewürdiget ein und ollen deren Uta  en eine genaue und
zuverläſſige Darſtellung der Vermögens⸗-⸗, Einkommens und Familienverhältniſſe
der Nachſuchenden enthalten. Hiebei iſt anzugeben, ob die letzeren, oferne dies
Lehrer⸗Relicten ſind ſelbſt einen Haushalt führen, und eventuell bei ſie ich
Iin Wohnung und Pflege befinden. Wo eS ſich die Unterſtützung von
Lehrerswitwen und ⸗Waiſen handelt, iſt der Armenpflegſchaftsrath der Heimats—
gemeinde einer Aeußerung über Würdigkeit und Dürftigkeit 3 veranlaſſen;
unter Umſtänden ſind die Armen  egen auf Grund ihrer Gutachten 5 verhalten,
ſofor die nöthige Unterſtützung ſe verabreichen.

Wird ein Geſuch von e.  N äußeren Behörden als unbegründet erkannt,
ſo 0  en eS dieſelben ohne weitere Verhandlung kurzweg zurückzuweiſen. Eden.
falls ird erwartet, daſs dieſelben auch die Unterſtützungsſachen mit ſtrenger Ge—
wiſſenhaftigkeit und Objectivität behandeln.

5. Wo 3 ich Badeſtipendien handelt, muſs die königliche Regierung
bei der übergroßen Zahl der bezüglichen Geſuche die Beibringung von ärztlichen
Zeugniſſen verlangen, durch wel die Nothwendigkeit eine Badgebrauches Unter
genauer Darſtellung des Krankheitsſtandes beſcheinigt ird

Geringer Ertrag der Schulſtelle iſt ſich noch kein genügender eweg
grund für ein Unterſtützungsgeſuch; überdies ind ereits eine Anza der 9e·
ringſten Stellen aus Kreisfonds aufgebeſſert worden und ird dies auch weiterhin
geſchehen.

ndlich ird darauf aufmerkſam gemacht, daſs ſogenannte Umzugs⸗
vergütungen nur ausnahmsweiſe, niemals aber dann gegeben werden, die
Verſetzung auf Antrag oder aus Strafe erfolgt iſt.

Unterſtützung dienſtunfähiger Schullehrer Im Kreiſe
Oberpfalz. Ur R.⸗ 31 Januar 1888 wurden die

aAamm X 334.
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Satzungen des Kreisvereines zur Unterſtützung dienſtunfähiger Schul  25
lehrer abgeändert und die Abänderung genehmigt. Der Raum geſtattet
uns den Abdruck der Satzungen nicht und tr verweiſen daher auf
da oberpfälziſche Kreisamtsblatt 1889,

Penſionsverein für Witwen und Waiſen ober⸗—
riſch Le Die Abänderung der Statuten dieſes Vereines

wurde Ur oberbayeriſchen vom December —1889 genehmigt.
Wir müſſen gleichfalls auf da obige reisamtsblatt 1889, 107,
verweiſen.

Aulge Der königliche Verwaltungsgerichtshof iſt nicht
zuſtändig zur Beſcheidung der Beſchwerde einzelner Gemeindeangehörigen

den Beſchluſs einer Gemeindeverwaltung, wonach einem Lehrer
auch da Schulgeld derjenigen Schulkinder, E ſeine Schule ni
beſuchen, als Gehaltstheil belaſſen werden ſoll, denn die Feſtſetzung
der Art und Größe des Einkommens de Lehrerperſonals, ſowie die
Frage, ob bei eintretender Aenderung un der Organiſation einer
Ule dem ſeitherigen Lehrer das Schulgeld in ſeinem vollen Be⸗
rage elaſſen werden ſoll, iſt eine Ermeſſensfrage.
vom November 1888,

In Lehrer, welchem das ulge als Gehaltstheil zugewieſen
iſt, kann für jenen Entgang emſelben, welcher durch Verminderung
der den Faſſionsanſätzen zugrunde gelegten Schülerzahl entſteht,dann eine Entſchädigung beanſpruchen, wenn dadurch das Congruag⸗
mäßige Einkommen verkürzt ird Steigt agegen die den Faſſion
anſätzen zugrunde gelegte Schülerzahl, ſo iſt der Lehrer zum ezug
des Schulgeldes nach der Geſammtzahl der Qm Unterrichte theil  2
nehmenden Schüler berechtigt, aber die Gemeinde iſt ihrerſeits be
echtigt, den Mehrbetrag des Schulgeldes .  ber das in der Ul⸗
faſſion feſtgeſetzte ixum dem von ihr In die Schulcaſſe einzu⸗
bezahlenden Zuſchuſſe zur Deckung des Fel  etrages bei dem Mindeſt⸗
gehalte des ehrer in Abzug 3u bringen 20 Juni
1888.) der geſetzliche Mindeſtgehalt de  O Lehrers beträgt
600 Mark, dieſer ſetzt ſich zuſammen QAus Q Schul⸗
geld (indem 78 Kinder und ein jährliches ulge von 2.80 Mark
angenommen wurde), aus 200 Mark anderen faſſionsmäßigen
Einnahmen, Qus Mark Zuſchuſs der Gemeinde. Ne men
Diu nun 0 die Schülerzahl nle auf erab, ſo beträgt das
Schulgeld bloß 196 Mark und ſein Einkommen würde auf Mark
herabſinken; der Lehrer iſt berechtigt, verlangen, daſs die
Gemeinde anſtatt Mark 204 Mark uſchu leiſte.(196 200 204 600 au Steigt aber die Schülerzahlauf 9 ſo beträgt das Schulgeld 252 Mark und der Lehrer hat

Samml. X 316 — Samml. 141.
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ein Recht nicht bloß auf den Bezug des faſſionsmäßigen Betrages
von Mark, ondern auf die vollen 252 Mark, aber die Ge
meinde hat das Recht, thren Zuſchuſs von Qu auf
148 QT herabzumindern * 200 148 600 Mark), und
der Lehrer hat mit dem Mindeſtgehalt von —600 Mark zufrieden

ſein
Den Lehrern ern Rechtsa nf pruch auf die Gewährung

von 1 Aul N Aus budgetmäßigen Staatsmitteln
nicht Zu, vielmehr ſind ieſelben budgetmäßig nur In widerruflicher
Weiſe gewährt und demgemäß nach M.⸗ 15 Mait 1872,
Ziff Abfſ 5, und M vom 17 Juni 1888, Ziff 6, Abſ 4,
von dem Vorhandenſein allſeitiger Würdigkeit des Betheiligten ab
hängig 2 Januar 1889

131 „Iſraelitiſche Vol  U  en ſind Anſtalten der
iſraelitiſchen Cultusgemeinden, weshalb die Verbindlichkeit zu M⸗
lagen für Schulen Qus dem iſraelitiſchen Cultusverbande ent—
ſpringt.“ vom Auguſt 1888.)% iſt demnach
weder die politiſche Gemeinde noch der Schulſprengel ver  1 zuu
Aufbringung des Bedarfs für die iſraelitiſchen Schulen, ſondern die
Cultusgemeinde der Iſraeliten.

Aufwand für die „Inſolange eine von der U
ſtändigen königl. Regierung IJ. auf Grund geſetzlicher eſtim⸗
mungen errichtete Schulſtelle organiſationsmäßig eſteht, iſt zuu
Aufbringung des für dieſelbe erforderlichen Aufwandes öffentlich—

tlich die Gemeinde, beziehungsweiſe der Schulſprengel, ver  ichte
und kann dieſe Verpflichtung auch nicht mit der Behauptung abgelehnt
werden, daſs ein ritter privatrechtli zur Uebernahme jenes
Aufwandes verbunden ſei 14 vom December 1888  ——

Der weiße gonntag und ſeine eier Im chriſtlichen
0

V  On Vicar IOr Heinrich Sam ſon in Darfeld, Weſtfalen
Die Benennung „weißer onntag“ (dominica 18 IDis

vestibus) wird abgeleitet von der Sitte der alten Kirche, daſ die
Neugetauften während der (tav de heiligen Oſterfeſte bi zu dieſem
Sonntage weiße Kleider trugen; aher auch der Name dies EOpPhy-
tOrum. weil dieſer Tag beſonders den Neugetauften und der Er
innerung an ihre Geburt In Chriſto geweiht var Das weiße
Taufkleid, welches die Neugetauften In der Oſterwoche trugen, ſollte
ein  * Sinnbild der Taufunſchuld ſein Der hl Ambroſius ſagt dar
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